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§ 49
Die Differenzierung der Ablieferungsmengen, be

sonders der Kulturen Zuckerrüben, Faserpflanzen, 
Zichorienwurzeln und Korbweiden soll so durchgeführt 
werden, daß entsprechend den Erzeugungsbedingungen 
und dem Gesamtumfange der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche unterschiedliche Normen innerhalb der Ge
meinden auf die einzelnen Wirtschaften festgelegt 
werden.

§ 50
Ablieferung von Vertragskulturcn bei Kleinbetrieben

(1) Die Ablieferung von Zuckerrüben, Tabak, Faser
pflanzenstroh und -samen, Heil-, Duft- und Gewürz
pflanzen (einschließlich Zichorienwurzeln) obliegt auch 
Betrieben mit einer landwirtschaftlichen Nützfläche 
unter 1 ha, sofern diese laut Anbaubescheid zum Anbau 
dieser Kulturen verpflichtet sind.

(2) Die Besitzer/Pächter von Korbweidenflächen haben 
von sämtlichen Anlagen kulturmäßig erzeugter Korb
weiden und Bandstockweiden einschließlich der Steck
lingsflächen, unabhängig von der Größe der bewachse
nen Fläche, abzuliefern.

(3) Anbauer von Tabak, die zum Anbau nicht ver
pflichtet sind, aber 101 und mehr Pflanzen anbauen, 
haben über diesen Anbau gesondert Ablieferungsver
träge abzuschließen.

§ 51
Verträge über Mohnkapseln

Die Vertragsgrundlage für Mohnkapseln bildet der 
Anbauplan. Soweit sich der tatsächliche Anbau gegen
über dem Anbauplan verändert, sind die Verträge zu 
berichtigen.

§ 52
Verträge über Faserpflanzen

Der Plan für Faserpflanzensamen ist ein Teilplan des 
ölsaatenplanes. Die Differenzierung für Konsumsamen 
und Vermehrungssaatgut ist nach gleichen Normen 
durchzuführen. Bei der Festlegung der Normen für 
Faserpflanzensamen ist die unterschiedliche Ertrags
leistung der einzelnen Sorten (z. B. höherer Samenertrag 
bei Sorauer Lusatia gegenüber Löbauer Blau) zu be
rücksichtigen.

§ 53
Verträge über Korbweiden

(1) Die Differenzierung der Planmengen für Korb
weiden ist unter Beachtung folgender Richtlinien durch
zuführen :

a) wegen der unterschiedlichen Ertragsfähigkeit ist 
eine Trennung nach den Arten vorzunehmen, z. B. 
Bandstockweiden, Hanfweiden, Königsweiden, 
Universalweiden usw.;

b) das Alter der Kulturen macht eine Trennung nach 
folgenden Gruppen notwendig:

1. junge Anlagen mit zwei- und dreijährigem 
Aufwuchs,

2. Kulturen bis zu 15 Jahren,
3. Kulturen über 15 bis 40 Jahre,
4. Kulturen über 40 Jahre.

(2) Wegen des stark unterschiedlichen Ertrages, ist 
eine sorgfältige Aufteilung der Planmengen bis auf die 
einzelnen Erzeuger unter Berücksichtigung der tatsäch
lichen Erzeugungsbedingungen vorzunehmen.

§ 54
Verträge über Obst

Die Aufteilung der Planmengen für Obst ist nach den 
vorhandenen ertragsfähigen Obstbaum- und Strauch
beständen sowie nach der ertragsfähigen Anbaufläche 
für Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren von den 
Bezirken auf die Kreise vorzunehmen. Die Räte der 
Kreise haben die Aufteilung der Planmengen auf die 
Gemeinden unter Beteiligung der Differenzierungs
kommission unter besonderer Berücksichtigung der Er
zeugungsbedingungen durchzuführen.

§ 55
Verträge über Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen

(1) Die Normen sind für alle Erzeugnisse im Trocken
gewicht in kg/a festgelegt; sie müssen bei unterschied
lichen Erzeugungsbedingungen unter Beteiligung der 
Differenzierungskommission differenziert werden, 
jedoch mit der Maßgabe, daß die für den Bezirk, Kreis 
oder der Gemeinde festgesetzte Planmenge an Heil-, 
Duft- und Gewürzpflanzen insgesamt eingehalten wird. 
Falls in Gemeinden Erzeugnisse angebaut werden, für 
deren Ablieferung in der Normentabelle keine Angaben 
gemacht wurden, sind von der Differenzierungskcmmis- 
sion Ablieferungsmengen für den Vertragsabschluß 
nach den Erfahrungssätzen der normalen Ernte der 
letzten Jahre festzulegen. Die Festlegung der differen
zierten Mengen geschieht grundsätzlich im Trocken
gewicht. Bei Pfefferminze und Salbei ist die Abliefe
rungsnorm *und -menge in Kraut oder Blättern und bei 
Dill in Kraut oder Samen einzusetzen.

(2) Von den Räten der Gemeinden und den Räten der 
Kreise ist zu veranlassen, daß der aus den Vorjahren 
bestehende mehrjährige Anbau ebenfalls mit den in der 
Normentabelle aufgeführten Normen der zwei-, drei- 
und mehrjährigen Kulturen in den Vertragsabschluß 
einbezogen wird.
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Zu § 11 Abs. 3 der Verordnung:

§ 56 
Verträge

(1) Die Verträge über die Ablieferung sind zweifach 
auszufertigen. Eine Ausfertigung erhält der Erzeuger, 
die zweite der Erfassungsbetrieb. Die Vertragsmuster, 
die von der Regierung zu bestätigen sind, gibt das 
Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf heraus.

(2) Die Vertragsabschlüsse führen die vom Staats
sekretariat für Erfassung und Aufkauf bestimmten 
Erfassungsbetriebe mit den einzelnen Erzeugern durch.

(3) Die Erfassungsbetriebe haben in den Verträgen 
die Liefertermine unter Beachtung der in dieser Durch
führungsbestimmung festgesetzten Termine festzulegen.

Zu § 11 Abs. 4 der Verordnung:
§ 57

Ablieferungsbescheide an Stelle von Verträgen
(1) Kommt es mit einem Erzeuger nicht zu einer Ver

einbarung über den Vertragsabschluß, so hat der 
Erfassungsbetrieb den Rat des Kreises zu benachrich
tigen. Kommt es auch trotz der Vermittlung des Rates


